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Gemeinde Appen 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 247/2008/APP/BV
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 03.11.2008
Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 18.11.2008 öffentlich 
Hauptausschuss der Gemeinde Appen 26.11.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 03.12.2008 öffentlich 

 
Mitgliedschaft im Verein "Regionalpark Wedeler Au" 
 
Sachverhalt: 
Durch den geplanten Regionalpark „Wedeler Au“ sollen über die Landesgrenze hinweg mit 
der Stadt Hamburg, den Gemeinden Wedel, Appen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und dem 
Landkreis Pinneberg gemeinschaftlich bauplanerische sowie naturschutz-, freizeit- und 
erholungsbezogene Ziele verfolgt werden.  
Durch das Landschaftsplanungsbüro Steffen & Runtsch wurde hierfür ein Rahmenkonzept 
aufgestellt. 
 
Fünf wesentliche Ziele sollen über das Projekt erreicht werden: 
- Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft durch Tourismus und Freizeitgewerbe 
   z.B. Nutzung von Flächen für Freizeitanlagen, wie z.B. Golf- oder Sportflächen,  
   Badeseen etc.) 
- Naherholung und Umweltqualität stärken (z.B. Anlegung/Ausweisung von   
   Radwanderwegen oder Reitwegen etc.) 
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft  
- Kulturlandschaftsentwicklung  
- Umsetzung und Konkretisierung der Entwicklungsziele des   REK 
   (gemeindeübergreifende Kooperation)  
 
Als eines der Hauptentwicklungsziele für die Erlebnisräume des Regionalparks wird  u.a. 
auch der Appener Badesee gesehen.  Schwerpunkt ist hier die besondere landschaftsbezogene 
Erholungsnutzung „Baden im Natursee“.  
 
Die derzeitige Arbeitsteilung, in der die Stadt Wedel im Bereich der Betreuung des Projektes 
einen sehr großen Teil der für den Regionalpark erforderlichen Leistungen erbringt, kann auf 
die Dauer kein tragfähiges Modell sein. Als Lösung wird die Bildung eines Vereins 
angesehen, in dem alle beteiligten Gemeinden Mitglieder werden. 
 
Dieser  Verein soll die mit dem Regionalpark verbundenen Aufgaben übertragen bekommen 
und durch eine gemeinsame Umlage finanziert werden. Der Finanzierungsanteil richtet sich 
nach dem Flächenanteil und der Einwohnerzahl.   
 
 
 



 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die weitere Vorgehensweise sieht  so aus, dass auf der nächsten stattfindenden Arbeitssitzung 
im Rathaus der Stadt Wedel über die Vereinssatzung abgestimmt werden soll. Der Verein 
nimmt zur Erreichung der oben genannten Ziele die hierfür erforderlichen Aufgaben wie 
Planung und Durchführung/Begleitung konkreter Einzelmaßnahmen (die Planungshoheit zur 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen obliegt den Kommunen), Einwerbung von 
Fördergeldern, Koordinierung der vereinbarten Ziele, Öffentlichkeitsarbeit etc. wahr.    
Die Aufteilung der anfallenden jährlichen Kosten zur Ausstattung des hierfür notwendigen 
Arbeitsplatzes soll nach einem bestimmten Finanzierungsschlüssel wie Flächengröße und 
Einwohnerzahlen erfolgen. Der Jahresbedarf für Personal- und Sachkosten wird auf              
rd. 61.200,00 € geschätzt und  soll gemäß beigefügtem Finanzierungsschlüssel von den 
Vereinsmitgliedern  getragen werden (Anlage). 
                                          
Sofern die Gemeinde Appen dem Verein beitritt, würden jährlich anteilige Kosten von ca. 
1.000,00 € entstehen.  
  
 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsjahr 2009 wären für die Vereinsmitgliedschaft im Projekt „Regionalpark 
Wedeler Au“ 1.000,00 € einzuplanen, spätestens in einem Nachtragshaushaltsplan, da der 
genaue Zeitpunkt der Vereinsgründung noch nicht feststeht. 
  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt/der Hauptausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung 
beschließt, dem noch zu gründenden Verein  „Regionalpark Wedeler Au“  mit einem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag von ca.1.000,00 € beizutreten. 
 
 
_________JA-Stimmen             _______NEIN-Stimmen                      _____Enthaltungen 
 
  
 
 
___________________ 
Brüggemann  
Bürgermeister  
 
Anlagen: 
Entwurf Vereinssatzung „Regionalpark Wedeler Au“  
Vereinsbeitrag gemäß beigefügtem Finanzierungsschlüssel 
 
 
 
 



nina.falkenhagen
Schreibmaschinentext
Anlage zu Vorlage 247"Regionalpark Wedeler Au"

















 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 259/2008/APP/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 17.11.2008
Bearbeiter: Frank Lompa AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss der Gemeinde Appen  öffentlich 
 
Stadt-Umland-Kooperation Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
Seit mehreren Jahren laufen jetzt die Prozesse zur Bildung einer verbindlichen 
Kooperationsebene für die Kommunen im Umland der Kreisstadt Pinneberg. In vielen 
Arbeitsgruppen, Treffen und Sitzungen wurden Grundlagen erarbeitet und Vorschläge für 
Ziele einer geordneten Entwicklung der Region Pinneberg vorgelegt. Im Kern hat sich jedoch 
des Öfteren gezeigt, dass kommunale Einzelinteressen und auch atmosphärische Störungen 
zwischen den beteiligten Kommunen die verschiedenen Prozesse gehemmt haben. 
Um hierzu einen Überblick für die weitere Diskussion zu ermöglichen, ist Frau Fahrenkrug 
vom Büro Raum und Energie eingeladen. Frau Fahrenkrug wird die aktuellen Sachstände 
sowie die Perspektiven des Prozesses aufzeigen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 Grundsätzlich wird eine Fortführung des Prozesses sehr befürwortet, um die Kooperations-
bemühungen weiter zu unterstützen und auch um die Gemeinde Appen weiter an dem Prozess 
zu beteiligen. Aus Sicht der Verwaltung ist eine zukunftorientierte Entwicklung der Region 
nur in einer verbindlich gestalteten Kooperation möglich. Die Gemeinde Appen als 
„Bindeglied“ zwischen dem wichtigen Raum des Pinneberger Umlandes und des 
Planungsverbundes Uetersen/Tornesch/Moorrege/Heidgraben kann sich nur dann vernünftig 
positionieren, wenn sie weiterhin aktiv an einer Kooperation teilnimmt. Wichtige Bedingung 
kann aber nur sein, dass auch spürbare Fortschritte erkennbar sind. Nach der Erarbeitung 
einiger Handlungsgrundlagen und Basisdaten muss jetzt von allen Partnern der Weg in die 
verbindliche Beschlussfassung zu den erarbeiteten Daten gegangen werden. 
Um Diskussion und Beschlussfassung wird gebeten.  
 
         
 
   
 
 



Finanzierung: 
Die weitere Teilnahme am SUK-Prozess hat keine weiteren finanziellen Auswirkungen, da 
das bereitgestellte Budget noch nicht ausgeschöpft ist.            
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupausschuss beschließt: 
Die Gemeinde Appen nimmt weiterhin an der Bildung einer Kooperationspartnerschaft mit 
den Gemeinden im Umland der Stadt Pinneberg sowie der Stadt Pinnberg teil.  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
Anlagen: 
      
 
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 255/2008/APP/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 10.11.2008
Bearbeiter: Stefan Pietruska AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss der Gemeinde Appen 26.11.2008 öffentlich 
 
Grundsatzbeschluß zum Auftrag an die Verwaltung zum Entwurf einer 
Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Appen verfügt seit 1999 über keine rechtskräftige Straßenausbaubeitrags -
satzung, die im Falle einer Ausbaumaßnahme anzuwenden wäre. Nach dem 
Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) verliert eine 
Abgabensatzung zwanzig Jahre nach Inkrafttreten ihre Gültigkeit. Die bisherige 
Straßenausbaubeitragssatzung stammte aus dem Jahr 1978. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
  
Die Verwaltung hat mit der Beschlussvorlage Nr. 157/2008/APP/BV vom 23.01.2008 eine 
umfassende Darstellung zur Neufassung und zum Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung 
abgegeben. Der Hauptausschuss der Gemeinde Appen hat in seiner Sitzung vom 29.01.2008 –
TOP 5- beschlossen, die Ausführungen der Verwaltung zunächst zur Kenntnis zu nehmen. 
Am 17.07.2008 –TOP 7- hat der Hauptausschuss beschlossen, um über die Notwendigkeit 
einer solchen Satzung befinden zu können, am 06.10.2008 eine Informationsveranstaltung zu 
diesem Thema durchzuführen. 
 
Diese Informationsveranstaltung  durch die Verwaltung hat am 06.10.2008 im Bürgerhaus 
Appen stattgefunden. Neben allgemeinen Ausführungen zur rechtlichen Situation wurde auch 
der Ausbau der Straße „Im Wiesengrund“ mit einer entsprechenden Veranlagung der Anlieger 
nach einer zuvor zu verabschiedenden Straßenausbaubeitragssatzung näher erläutert. Den 
voraussichtlichen Baukosten von rund 160.000 € für diese Maßnahme würden Einnahmen aus 
Beiträgen von rund 113.000 € gegenüberstehen. Dies würde eine Deckung von rund 70 % der 
Gesamtkosten darstellen. Je nach Grundstücksgröße würden auf die Anlieger 
Straßenausbaubeiträge von ca. 5.600 € - 9.700 € entstehen. 
 
Bei einer fehlenden rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung würde neben den 
rechtlichen Bedenken nach den Vorschriften der Gemeindeordnung in Bezug auf die 



Rangfolge der Einnahmebeschaffung auch der finanzielle Spielraum der Gemeinde Appen für 
die Zukunft deutlich eingeengt werden. Der Ausbau von Gemeindestraßen könnte bei weitem 
nicht in dem Umfang durchgeführt werden, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. 
Insofern ist seitens der Politik nun grundsätzlich eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die 
Gemeinde Appen eine Straßenausbaubeitragssatzung erhalten soll. Die konkreten Inhalte 
dieser Satzung, wie Festlegung des Beitragsmaßstabes, Straßentypen, pp. müssten dann in 
einem Satzungsentwurf festgelegt und durch die Politik zu gegebener Zeit entschieden 
werden.               
 
 
Finanzierung: 
 
Siehe oben.            
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Appen beauftragt die Verwaltung, den Entwurf einer 
Straßenausbaubeitragssatzung zu erarbeiten / nicht zu erarbeiten.  
        
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 
256/2008/APP/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 10.11.2008 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 711-070

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitssta-
tus 

Hauptausschuss der Gemeinde Appen 26.11.2008 öffentlich 
 
Anpassung der Abwassergebühren für das Jahr 2009 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Schmutzwassergebühr der Gemeinde Appen ist zuletzt zum 1. Januar 2008 an-
gepasst worden. Insbesondere durch die Entnahme aus der Gebührenausgleichs-
rücklage konnten die Grundgebühr sowie die Zusatzgebühr für das Jahr 2008 nicht 
unerheblich gesenkt werden.  
Für das Jahr 2009 ergibt sich aufgrund der Gebührenkalkulation ebenfalls wieder 
eine Reduzierung der Grund- und Zusatzgebühr, da insbesondere keine baulichen 
Maßnahmen durchgeführt wurden, die zusätzliche Abschreibungen und Verzinsun-
gen des Anlagekapitals nach sich ziehen würden. Vielmehr müssen Negativzinsen 
berechnet werden, die sich daraus ergeben, dass das seinerzeit aufgewendete Ka-
pital durch Zuschüsse, Beiträge, Zuweisungen und bisherige Abschreibungen (be-
rechnet auf den Wiederbeschaffungszeitwert) zwischenzeitlich vollständig finanziert 
ist. Die Negativzinsen in Höhe 42.200 € sind dem Gebührenzahler gut zu bringen 
und in der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen. 
Des Weiteren sieht das Kommunalabgabengesetz für Schleswig-Holstein vor, dass 
ein vorhandenes Guthaben in der Gebührenausgleichsrücklage innerhalb der 
nächsten drei Jahre auszugleichen und bei der Gebührenkalkulation entsprechend 
zu berücksichtigen ist. Die Gebührenausgleichsrücklage der Gemeinde Appen weist 
per 31.12.2007 ein Guthaben in Höhe von 107.887,82 € aus.  
Aus diesem Bestand ist in die Gebührenberechnung für  2009 ein Betrag in Höhe 
von 35.962,61 €, was ein Drittel der Rücklage ausmacht, geflossen. Insbesondere 
durch die Negativverzinsung sowie die Verwendung eines Teiles der Gebührenaus-
gleichsrücklage ergibt sich dazu, dass die Grund- und Zusatzgebühren wiederum 
gesenkt werden können. 
 
 
 



 
 

- 2 - 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte von der bisherigen Berechnungsart nicht abgewichen 
werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie für die Zusatzgebühr 
zugrunde gelegt werden, genau feststellbar sind. Die genaue Berechnung kann der 
beigefügten Anlage entnommen werden.  
 
Entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für 2009 ergibt sich eine Grundge-
bühr in Höhe von 2,96 € monatlich je Wohneinheit bzw. mindestens 4,44 € monatlich 
je Grundstücksanschluss. Das bedeutet, dass die Grundgebühr am 1. Januar 2009 
um 2,04 € monatlich je Wohneinheit bzw. 3,06 € monatlich je Grundstücksanschluss 
gegenüber 2008 reduziert werden kann. 
 
Aus der Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich weiter, dass zur Deckung der ent-
stehenden Kosten die Erhebung einer Zusatzgebühr in Höhe von 1,23 € je Kubik-
meter Wasser erforderlich ist. Gegenüber dem Jahr 2008 kann die Zusatzgebühr 
damit um 0,30 € je Kubikmeter Wasser gesenkt werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind neben denen des Bundes für die 
Marseille-Kaserne aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für die Schmutzwas-
sergebühren 2009 in den Haushaltsplanentwurf 2009 zur Haushaltsstelle 70000 
110000 eingestellt worden.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss nimmt die Gebührenbedarfsberechnung für 2009 zur Kenntnis 
und beschließt, die Schmutzwassergebühren ab 1.1.2009 wie folgt anzupassen: 
 
 1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich  2,96 €, 
 mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich  4,44 €. 
 
 2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser  1,23 €. 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern. 
 
 
 
___________________ 
(Brüggemann) 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 



1 Gebührenbedarfsberechnung 





 
Gemeinde Appen 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 257/2008/APP/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 10.11.2008
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 9/700-212

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss der Gemeinde Appen 26.11.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 03.12.2008 öffentlich 

 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem die Schmutzwassergebühren in der Gemeinde Appen aufgrund des möglichen dreijährigen 
Kalkulationszeitraumes nicht verändert wurden, erfolgte im vergangenen Jahr eine Neukalkulation mit 
Anpassung der Schmutzwassergebühren zum 1. Januar 2008. 
Die jetzt vorgenommene Gebührenkalkulation hat ergeben, dass die Schmutzwassergebühren zum 1. 
Januar 2009 wiederum gesenkt werden können. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten neuen Gebührensätze zur Kenntnis zu nehmen und 
einer Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zuzustimmen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind im Haushaltsplanentwurf 2009 bei der Haushaltsstelle 
70000 110000 eingeplant worden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 3. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen 
(Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen.  
 
 
___________________ 
Brüggemann 
(Bürgermeister) 
Anlagen:  
1 Nachtragssatzung 





 
3. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen  

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein in ihrer Sitzung am 3. Dezember 2008 folgende 3. Nachtragssat-
zung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung): 
 
 

Artikel I 
 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich   2,96 Euro, 
 mindestens jedoch je Grundstücksanschluss    4,44 Euro. 
 
 Für Grundstücke, die direkt an den Hauptsammler West 
 angeschlossen sind, wird keine Grundgebühr erhoben. 
 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser 
 a) bei Grundstücken, die über den unmittelbaren Kanalan- 
     schluss der Marseille-Kaserne an den Hauptsammler 
     West entsorgt werden       1,10 Euro, 
 
 b) bei allen anderen an den gemeindlichen Anlagen oder 
     an den Hauptsammler West unmittelbar angeschlossenen 
     Grundstücken         1,23 Euro. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr nach § 12 Absatz 3 beträgt für die 
 Abwasserbeseitigung 
 a) aus abflusslosen Gruben monatlich (17 Entleerungen jährlich)     115,00 Euro, 
 b) aus Hauskläranlagen monatlich (2 Entleerungen jährlich)          20,45 Euro 
     je Anlage. 
 
 

Artikel III 
 
Die 3. Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
Appen, den 
 
 
 
(Brüggemann) 
Bürgermeister 
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